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Beginn: 19:30 Uhr Sitzung-Nr: 05/gr/022/2008 
Ende: 20:50 Uhr WP.: 2004/2009  
    
 

NIEDERSCHRIFT 
 

über die am 30.01.2008 
im Gemeindehaus, Sulzbachweg 6, 76857 Eußerthal 

stattgefundene 22. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Eußerthal 
 

Zeit, Ort und Tagesordnung wurden am 23.01.2008 öffentlich bekannt gemacht (§ 34 Abs. 6 GemO) 
Alle Ratsmitglieder wurden am 22.01.2008 schriftlich eingeladen. 
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder gemäß § 29 GemO: 13 
Zahl der Beigeordneten: 2, stimmberechtigte Beigeordnete: 2 
 
Zu Beginn der Sitzung waren anwesend: 
 
 Ortsbürgermeister 
Denny, Reinhard  
 Erster Beigeordneter und Ratsmitglied 
Schüler, Peter  
 Beigeordneter und Ratsmitglied 
Jacky, Walter  
 Ratsmitglieder 
Appelzöller, Andrea  
Meyer, Leopold  
Mohra, Anja  
Müller, Ralf  
Sigmund, Jörg ab 20.00 Uhr  zu TOP 2 
Stengel, Wolfgang  
Stiehl, Iris  
Weber, Gabriele ab 20.05 Uhr zu TOP 2 
 Verwaltung 
Flory, Wiltrud  
 Schriftführer 
Gramlich, Brigitte  
 
Abwesend: 
 Ratsmitglieder 
Engel, Herbert unentschuldigt 
Schüler, Heinz entschuldigt 
 
 

Tagesordnung: 

A. Öffentlicher Teil 
 1 Einwohnerfragestunde 
 2 Beratung und Beschlussfassung über die Einführung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge 
 3 Beratung und Beschlussfassung über Investitionen zur Einrichtung von 

Ganztageskindergartenplätzen im Kath. Kindergarten Eußerthal 
 3.1 Zuschuss Anschaffung von beweglichem Material 
 3.2 Anschaffung und Einrichtung einer Küche 
 4 Beratung und Beschlussfassung der Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung 

Vorlage: 05/028/I/157/2008 
 5 Verschiedenes 
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Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden, stellte die ordnungsgemäße Einladung sowie die 
Beschlussfähigkeit fest und eröffnete die Sitzung. Einwände gegen die Niederschrift der Sitzung vom 
31.10.2007 wurden keine erhoben. 
 
 1 Einwohnerfragestunde 
 
Seitens der Einwohner wurde die Frage nach dem Verfahrensstand zur Anerkennung einer 
Schwerpunktgemeinde der Ortsgemeinde Eußerthal gestellt. 
 
 2 Beratung und Beschlussfassung über die Einführung wiederkehrender 

Straßenausbaubeiträge 
 
Der Vorsitzende übergab hierzu das Wort an Frau Flory von der Verbandsgemeinde Annweiler am 
Trifels. 
 
Frau Flory erläuterte dem Gemeinderat, dass die Gemeinde für den Ausbau von Gemeindestraßen 
Ausbaubeiträge erheben muss. Die bisherige Ausbaubeitragssatzung aus dem Jahr 1997 sieht eine 
Einzelabrechnung nach den tatsächlichen Kosten vor. 
 
Seit der Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 12.12.2006 besteht für die Ortsgemeinden 
eine verbesserte Möglichkeit zur Erhebung eines wiederkehrenden Beitrages für Verkehrsanlagen. Grund 
hierfür ist der Wegfall der vorzunehmenden Aufteilung in Abrechnungseinheiten, mit dem Erfordernis 
der räumlichen und funktionalen Zusammenhang einzelner Straße. Nunmehr stellt das gesamte 
Gemeindegebiet eine Abrechnungseinheit dar.  
 
Eine weitere Änderung ist, dass der Gemeindeanteil in der Satzung festgelegt werden muss. Dieser muss 
mindestens 20 v. H. betragen. 
 
Die Abrechnung der wiederkehrenden Beiträge könnte jährlich nach den tatsächlich entstandenen 
Investitionsaufwendungen oder vom Durchschnitt, der im Zeitraum von bis zu 5 Jahren erwartenden 
Aufwendungen, erfolgen.  
 
Frau Flory informierte darüber, welche Verkehrsanlagen wann abgerechnet wurden und über die 
vorläufige Ermittlung der beitragspflichtigen Gesamtfläche ohne der Berücksichtigung der Artzuschläge. 
An einem Zahlenbeispiel wurde dem Gemeinderat erklärt, wie der Beitrag/qm ermittelt wird. 
 
Danach beantwortete Frau Flory die Fragen des Gemeinderates. 
 
Seitens des Gemeinderates wurde vorgeschlagen, den Ausschuss für Infrastruktur- und Bauwesen zu 
beauftragen, einen Straßenzustandsbericht mit dem Verbandsgemeindebauamt zu erarbeiten, sowie den 
Investitionsbedarf für die dringend auszubauenden Straßen zu ermitteln.  
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig bei 1 Enthaltung, den Ausschuss für Infrastruktur- und Bauwesen 
zu beauftragen, einen Straßenzustandsbericht zu erarbeiten, den dazugehörigen Investitionsbedarf zu 
ermitteln und dem Gemeinderat darüber zu berichten. 
 
 3 Beratung und Beschlussfassung über Investitionen zur Einrichtung von 

Ganztageskindergartenplätzen im Kath. Kindergarten Eußerthal 
 
 3.1 Zuschuss Anschaffung von beweglichem Material 
 
Der Vorsitzende trug vor, dass für die Schaffung von Schlafgelegenheiten zur Einrichtung von 
Ganztagskindergartenplätzen im katholischen Kindergarten, Kosten in Höhe von 1.950 € entstehen.  
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dem katholischen Kindergarten zur Einrichtung von 
Schlafangelegenheiten einen Zuschuss von 1.950 € zu gewähren. 
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 3.2 Anschaffung und Einrichtung einer Küche 
 
Der Vorsitzende trug vor, dass im Bereich der Küche für Einrichtung von Ganztageskindergartenplätzen 
im katholischen Kindergarten, Investitionen in Höhe von 3.000 € durch die Ortsgemeinde zu tätigen sind. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, Investitionen für die Anschaffung und Einrichtung einer Küche 
im katholischen Kindergarten Eußerthal in Höhe von 3.000 € zu tätigen. 
 
 4 Beratung und Beschlussfassung der Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung 

Vorlage: 05/028/I/157/2008 
 
Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 05.12.2007 eine Erhöhung der Hundesteuer beschlossen. 
Hierfür ist eine Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung notwendig. 
 
Der Ortsgemeinderat Eußerthal beschloss einstimmig, die Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung, 
wie sie als Anlage beigefügt ist. 
 
 5 Verschiedenes 
 
Dem Vorsitzenden lagen Einladungen des Ortsteiles Queichhambach der Stadt Annweiler am Trifels und 
der Ortsgemeinde Hochstadt zur Teilnahme am Festumzug am 10.08.2008, vor. Der Gemeinderat war 
sich einig, sich an beiden Umzügen zu beteiligen. 
 
Der Vorsitzenden lädt zum Kinderfasching und zum Neujahrsempfang am 10.02.2008, 17 Uhr ein. 
 
Der Vorsitzende informierte über die geplante Renovierung der katholischen Kirche im April – Juni 2008. 
 
 
 
Sodann schloss der Vorsitzende um 20.50 Uhr die öffentliche Sitzung. 
 
 
 
 
 

Worüber Niederschrift 
 
Der Vorsitzende  Der Schriftführer 


